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Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Stand der REACH-Umsetzung in unserem Unternehmen teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Die Deutsche Nickel GmbH stellt Legierungen und Ezeugnisse aus Nickel-Basislegierungen
her, Sie ist damit nachgeschalteter Anwender der ersten Stufe. Da Legierungen ,,besondere
Zubereitungen" i.S. von REACH sind, besteht für diese selbst keine Registrierungspflicht,
jedoch trifft das grundsäElich für die Inhaltsstoffe in der Legierung zu. Für diejenigen
Legierungsmetalle, die wir in Europa beziehen, trägt unser Lieferant die Verantwortung für
die Registrierung. Wir werden daher in Küze unsere Metalllieferanten innerhalb der EU
abfragen, uffi deren Vor-/Registrierungsabsicht für das betreffende Metall sicheaustellen und
zu gegebenem Zeitpunkt Sicherheitsdatenblätter sowie Registrierungsnummern dort
abzugreifen, Dabei sind die Übergangszeiträume für die Registrierung von Altstoffen
(=Phase-in-Stoffe) zu berücksichtigen, welche für die hochtonnagigen Stoffe bis Ende 2010
reichen.

Sofern durch die deutsche Nickel GmbH Metalle als ,,Phase-In-Stoffe" zur Herstellung unserer
Legierungen aus Nicht-EU-Ländern impoftieft werden, werden diese zwischen dem
01.06.2008 und dem 30.11.2008 durch die Deutsche Nickel GmbH vor-registriert werden.

Damit ist sichergestellt, daß Sie alle DN-Produkte wie gewohnt weiter bezieheh können.

Ihre Produktanwendung fällt unter den Eaeugnisbegriff i. S. der REAcH-Verordnung, das in
dieser Form nicht der Registrierungspflicht unterliegt, Insoweit ist Ihrerseits lediglich die
Kommunikation entlang der Lieferkette wahzunehmen.

Die bei der Deutsche Nickel GmbH verarbeiteten Metalle fallen nach jeEigem Kenntnisstand
nicht unter die Zulassungspflicht. Ferner finden besonders gefährliche Stoffe keinen Eingang
in unsere Produkte. Daher gibt es zum jetzigen Zeitpunkt für uns keine Veranlassung, die
vorhandenen Sicherheitsdatenblätter zu überarbeiten. Unsere Sicherheitsdatenblätter werden
wir überarbeiten, wenn sich die Notwendigkeit dazu ergibt und uns alle hierfür erforderlichen
I nformdtionen vorl iegen.

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen gedient zu haben.

Dipl.-Ing. Hötzel

Technische Sicherheitsdienste, REAcH-Beauftragter
Deutsche Nickel  GmbH
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Deutschland


